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Winterdienstpersonal - Dankeschön 
 
Die letzten Wochen hatte der Werkdienst Hochbetrieb. Das typische Winterwetter 
forderte die fleissigen Männer vom Werkhof zu allen Tages- und Nachtzeiten auf die 
Strassen. Mit Schneepflug und Salzstreuer trotzten sie den frostigen Verhältnissen zur 
Zufriedenheit der Einwohnerschaft. Lob und Dank an dieser Stelle an das 
Gemeindewerkpersonal für den zuverlässigen Winterdienst! 
 
 
Fasnachtsanlass 2012 
 
Am Freitag, 24. Februar führt die Fasnachtsgesellschaft in der Anlage Falter die 
Fasnacht durch. Die Kinder feiern am Nachmittag, die Erwachsenen am Abend. Der 
Gemeinderat hat die erforderlichen Bewilligungen für die Festwirtschaft mit Freinacht 
bis in die Morgenstunden erteilt. Frohes Narrentreiben! 
 
 
Pro Senectute - Steuererklärungsdienst 
 
Pro Senectute bietet einen Steuererklärungsdienst für Menschen ab 60 Jahren an. Die 
geschulten Berater und Beraterinnen verfügen über gutes Fachwissen im 
Steuerwesen und soziale Kompetenz. In der Regel werden die Steuererklärungen bei 
den Auftraggeberinnen und Auftraggebern zu Hause ausgefüllt. Die Kosten für diese 
Dienstleistung sind moderat und hängen vom steuerbaren Einkommen und Vermögen 
ab. Auskunft erteilt die Beratungsstelle des Bezirks Bremgarten in Wohlen, 056 622 75 
12; E-Mail-Adresse der kant. Geschäftsstelle: info@ag.pro-senectute.ch, www.ag.pro-
senectute.ch; Info-Blätter können auch bei der Gemeindekanzlei abgeholt werden. 
 
 
Nächste Volksabstimmung 
 
Am 11. März findet die nächste Volksabstimmung statt. Die Abstimmungskuverts sind 
bereits im Besitz der Stimmberechtigten. Das Wahlbüro stellt immer wieder fest, dass 
beim Ausfüllen der brieflichen Stimmabgabe Fehler gemacht werden, die zu einer 
ungültigen Stimmabgabe führen. Es wird deshalb auf die Weisungen zur brieflichen 
Stimmabgabe auf der Rückseite des Stimmrechtsausweises und dem Zustellkuvert 
hingewiesen. Das Wesentliche in Kürze: Stimmrechtsausweis unterschreiben, 
Stimmzettel in Stimmzettelkuvert stecken und dieses zukleben, Stimmrechtsausweis 
und Stimmzettelkuvert in Zustellkuvert legen und rechtzeitig der Post aufgeben oder 
im Briefkasten beim Gemeindehaus deponieren. 
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